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1.  Aufgabenstellung 
Mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 46, „Itzehoer Straße / Ecke Wolliner Straße / Ecke 
Breslauer Straße“ der Gemeinde Nortorf soll die planungsrechtliche Voraussetzung für 
neue Bauvorhaben auf dem ehemaligen Gelände der Möbelfirma Rumph gesichert wer-
den. 
 
Direkt östlich an die L 121 Itzehoer Straße angrenzend, in Höhe Wolliner- und Breslauer 
Straße, wird Mischgebiet (MI) ausgewiesen mit zulässigen 2 Vollgeschossen, sowie öst-
lich davon allgemeines Wohngebiet (WA) mit zulässigen Einzel- und Doppelhäusern mit 
jeweils 1 Vollgeschoss. 
 
Aufgabe der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung soll sein, die Lärmbelastung 
aus dem Straßenverkehr für die geplanten Bauflächen rechnerisch zu ermitteln und dar-
zustellen. 
 
Erforderlichenfalls sind Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Lärmimmissionen zu 
empfehlen. 
 
  
 
2.  Arbeits- und Berechnungsgrundlagen 
Topografische Grundlage für die Schalltechnische Untersuchung ist der B-Plan Nr. 46 
(Stand: Oktober 2009), bearbeitet von der Ingenieurgesellschaft mbH Gosch-Schreyer-
Partner aus 23795 Bad Segeberg. 
 
Auf dieser Grundlage wird das Plangebiet und seine für die schalltechnischen Berech-
nungen relevante Umgebung in einem 3-dimensionalen Geländemodell erfasst. 
Für alle Berechnungen wird die derzeitige Höhenlage des Geländes im Geltungsbereich 
des B-Planes übernommen.  
 
Die Ergebnispläne zeigen die flächenmäßige Schallausbreitung regelkonform in 4 m Höhe 
über vorhandenem Gelände mittels Isolinien und lärmpegelabhängigen Farbflächenfüllun-
gen. 
 
Die schalltechnische Berechnung wird mit dem Berechnungsprogramm „SoundPLAN 7.0“ 
durchgeführt, welches alle hier erforderlichen Berechnungsverfahren vorhält. 
 
 
 
3.  Beurteilungsgrundlagen 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 46 ist eine Festsetzung Mischgebiet (MI) 
und allgemeines Wohngebiet (WA) vorgesehen. 
 
Die Belange der Bauleitplanung sind in der DIN 18005, Teil 1, Schallschutz im Städtebau, 
Ausgabe Juli 2002 geregelt [1]. 
 
Für die Berechnung der Beurteilungspegel von Straßen wird dort auf die RLS-90 [4] ver-
wiesen. 
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Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 [2] werden schalltechnische Orientierungswerte für die städ-
tebauliche Planung angegeben. 
 
Weiterhin wird dort u.a. folgendes zu den schalltechnischen Orientierungswerten ausge-
führt: 
 
„Ihre Einhaltung oder Unterschreitung durch den Beurteilungspegel ist wünschenswert, 
um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundenen Erwartungen auf an-
gemessenen Schutz vor Lärmbelästigungen zu erfüllen.“ 
 
 
 Auszug:  DIN 18005 - Beiblatt 1   
 

Gebietsart 
gem. Ausweisung 

 
Orientierungswerte 

Tag Nacht 
dB(A) dB(A) 

 

reines Wohngebiet WR 50 40 / 35 

allgemeines Wohngebiet WA 55 45 / 40 

Mischgebiet MI 60 50 / 45 

Gewerbegebiet GE 65 55 / 50 
 
Der Tageszeitraum gilt von 6 – 22 Uhr, der Nachtzeitraum von 22 – 6 Uhr. 
 
Bei  zwei angegebenen Nachtwerten soll der Niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und 
Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten.  
Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder der bebaubaren 
Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung 
bezogen werden. 
Anmerkung: Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise geöffnetem 
Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. 
 
Für die Anwendung der Orientierungswerte wird dort u.a. folgender Hinweis gegeben : 
 
Wenn im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten 
abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich 
durch andere, geeignete Maßnahmen (z.B. geeignete Gebäudeanordnung und Grund-
rissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen – insbesondere für Schlafräume) vor-
gesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 
 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 stellen erwünschte Zielwerte dar, von denen bei 
Überwiegen anderer Belange sowohl nach oben oder unten abgewichen werden kann. 
Über den Abwägungsspielraum gibt es keine verbindlichen Regelungen. In der Beurtei-
lung des Verkehrslärms können hilfsweise als Obergrenze die Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV [3] herangezogen werden. 
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4.  Emissionsansätze und Berechnung 
Lärmeinwirkungen auf die Bauflächen des Bebauungsplanes gehen vorrangig aus von der 
unmittelbar westlich vorbeiführenden L 121 Itzehoer Straße, sowie in geringem Maße 
auch von den Anliegerstraßen Wolliner Straße und Breslauer Straße (Anlage 2). 
 
Die Verkehrsmenge für die L 121 Itzehoer Straße (Zählstelle 1825 0212) wurde bereitge-
stellt vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH), Nieder-
lassung Rendsburg (Anlage 5). 
 
Für die L 121 Itzehoer Straße beträgt der DTV2005 demnach 8.534 Kfz/24h mit einem Lkw-
Anteil p = 4,5 / 6,2 % tags/nachts. 
Diese Werte werden für die Prognose 2020 mit 1% Zunahme/Jahr hochgerechnet. Für 
weiterführende Prognosen gibt es derzeit keine seriösen Empfehlungen.  
Der Lkw-Anteil für die Prognose wird unter Berücksichtigung künftiger überproportionaler 
Zunahme zur sicheren Seite erhöht. 
 
Für die Anliegerstraßen Wolliner- und Breslauer Straße gibt es keine aktuellen Daten. 
Diese Daten werden auf Grund von Erfahrungswerten abgeschätzt. 
 
Somit werden den Berechnungen folgende Eingangsparameter zu Grunde gelegt: 
 

L 121, Itzehoer Straße 
 
DTV 2020     : 9.900 Kfz/24 h 
Lkw-Anteil p    : 7 % / 9 % tags / nachts 
Geschwindigkeit der Kfz  : 50 km 
Straßenoberfläche   : Asphaltbeton 
Längsneigung der Fahrbahn : < 5 % 

 
Wolliner- und Breslauer Straße 

 
DTV 2020     : 300 Kfz/24 h 
Lkw-Anteil p    : 5 % / 2 % tags / nachts 
Geschwindigkeit der Kfz  : 50 km 
Straßenoberfläche   : Asphaltbeton 
Längsneigung der Fahrbahn : < 5 % 

 
 
Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt gem. DIN 18005, Teil 1, Schallschutz im Städ-
tebau, Ausgabe Juli 2002 [1].  
 
Die Berechnung der Emissionspegel Straße ist aus Anlage 1 zu ersehen. 
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5.  Ergebnisse und Beurteilung 
Als Immission wird die individuelle Lärmbelastung in einem Gebiet oder an einem be-
stimmten Immissionsort (Empfängerpunkt) bezeichnet. 
 
Sie ist im Wesentlichen abhängig von folgenden Einflüssen auf dem Schallausbreitungs-
weg : 

• Entfernung zwischen Immissionsort und Schallquelle 
•  Pegelminderung durch Abschirmung (Wall, Wand, Gebäude) 
•  Pegelerhöhung durch Reflexionen (z.B. gegenüberliegende Häuserzeile) 

 
Das Ergebnis hieraus ist der sogenannte Beurteilungspegel.  
 
Bei allen Berechnungen der Beurteilungspegel werden sämtliche topographische Gege-
benheiten auf dem Schallausbreitungsweg von den Lärmquellen (Straße) zum Empfän-
gerpunkt (Immissionsort) gemäß den Richtlinien berücksichtigt. 
Liegt ein Immissionsort im Schalleinwirkungsbereich mehrerer Schallquellen, ergibt sich 
der Beurteilungspegel aus der energetischen Addition sämtlicher Einzelschallpegel.  
 
Die Berechnungsergebnisse werden in Immissionsplänen (Anlage 2 u. 3) in Darstellung 
farbig abgestufter Flächenschallausbreitung mittels Isophonenlinien (4 m über Grund) je-
weils für den Tages- und Nachtzeitraum aufgezeigt. 
 

• Tags und nachts können in der flächenhaften Betrachtung (Anl. 3) die schall-
technischen Orientierungswerte für MI und WA-Gebiet nicht überall eingehalten 
werden. 
 

Die Überschreitungen treten hauptsächlich im Lärmeinwirkungsbereich der L 121 Itzehoer  
Straße auf. Dort werden an der ersten Baugrenze im MI-Gebiet tags Überschreitungen bis 
zu 7 dB(A) und nachts bis 9 dB(A) erkennbar.  
Im WA-Gebiet sind es dort tags bis zu 3 dB(A) und nachts 5 dB(A) Überschreitung. 
 
Aktive Schallschutzmaßnahmen wie Wälle oder Wände sind hier in der Innenstadtlage 
aus stadtgestalterischen Gründen sowie auch aus Platzgründen nicht realisierbar. 
 

• Zur Lärmkonfliktlösung werden passive Schallschutzmaßnahmen an den Gebäu-
den empfohlen.  

 
• Schutzwürdige Räume in geplanten Wohnungen sollten daher in diesen Berei-

chen an den nicht direkt der Hauptlärmquelle L 121 Itzehoer Straße zugewand-
ten Seiten angeordnet werden. Gleiches gilt für die Anordnung nutzbarer Außen-
bereiche wie z.B. Terrasse und Balkon.  

 
Werden Fenster von Schlafräumen und Kinderzimmern zu den Gebäudefronten hin ange-
ordnet, für die passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt sind, dann sind für diese ent-
sprechende schallgedämmte Lüftungselemente vorzusehen. 
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6.  Lärmpegelbereiche 
Aus dem gemäß den Richtlinien berechneten Beurteilungspegel wird nach den Vorgaben 
der DIN 4109 durch einen Zuschlag von 3 dB(A) der „maßgebliche Außenlärmpegel“ er-
mittelt. 
 
Dieser „maßgebliche Außenlärmpegel“ ist Ausgangsgröße zur Einstufung in den Lärmpe-
gelbereich, welcher seinerseits die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außen-
bauteilen bestimmt. 
 
Mindestwerte der erforderlichen Luftschalldämmung nennt die DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau“, Ausgabe November 1989, Abschnitt 5, Tabelle 8 – 10 [5] , die auf nachfolgen-
dem Blatt auszugsweise wiedergegeben sind. 
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Das Schalldämmmaß für Außenbauteile (Wände u. Fenster) von R´w,res = 30 dB(A), wel-
ches aus den Anforderungen des Lärmpegelbereich II  hergeleitet wird, ist bereits durch 
die Erfordernisse des Wärmeschutzes ausreichend abgedeckt und bedarf daher keiner 
zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen für die Außenbauteile. 
 
Für die Außenbauteile geplanter Gebäude werden – abhängig von deren Entfernung und 
Ausrichtung zu den Lärmquellen  –  Schallschutzgüten des Lärmpegelbereichs III – IV 
erforderlich. 
 
Die grafische Darstellung der Berechnungsergebnisse zur Abgrenzung der Lärmpegelbe-
reiche gem. DIN 4109 [5] erfolgt als Isolinien-Darstellung in Anlage 4. 
 
  
 
7.  Schallschutzmaßnahmen 
Begründung : Tags und nachts können in der flächenhaften Betrachtung (Anl. 3) die 
schalltechnischen Orientierungswerte für MI und WA-Gebiet nicht überall eingehalten 
werden. 

 
Die Überschreitungen treten hauptsächlich im Lärmeinwirkungsbereich der L 121 Itzehoer  
Straße auf. Dort werden an der ersten Baugrenze im MI-Gebiet tags Überschreitungen bis 
zu 7 dB(A) und nachts bis 9 dB(A) erkennbar.  
Im WA-Gebiet sind es dort tags bis zu 3 dB(A) und nachts 5 dB(A) Überschreitung. 
 
Aktive Schallschutzmaßnahmen wie Wälle oder Wände sind hier in der Ortslage aus 
stadtgestalterischen Gründen sowie auch aus Platzgründen nicht realisierbar. 
 
Zur Lärmkonfliktlösung werden daher passive Schallschutzmaßnahmen an den Gebäu-
den empfohlen.  
 
 
Textvorschlag für Festsetzung :  Folgende passive Schallschutzmaßnahmen werden 
für den Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 46 festgesetzt:   
 
Für die dem ständigen Aufenthalt dienenden Räume sind nach BauGB, § 9, (1), 24, pas-
sive Schallschutzmaßnahmen erforderlich, gekennzeichnet durch die in der Planzeich-
nung dargestellten Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109. 
 
Schutzwürdige Räume in geplanten Wohngebäuden sollten an den nicht direkt der L 121 
Itzehoer Straße zugewandten Seiten angeordnet werden. 
 
Werden Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern zu den Gebäudefronten hin angeordnet, 
für die passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt sind, dann sind für diese entspre-
chende schallgedämmte Lüftungselemente vorzusehen. 
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Den Aufenthaltsräumen in Wohngebäuden sind die in der folgenden Übersicht angegebe-
nen erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße zuzuordnen: 
 
 

 

Lärmpegelbereich 
gem. DIN 4109 

 

erforderliches resultierendes 
Schalldämm-Maß erf. R’w,res 

 

III 35 dB 

IV 40 dB 

V 45 dB 

VI 50 dB 

 
 
Für Büroräume und Ähnliches gelten um 5 dB verminderte Werte. 
 
Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind - in Abhängigkeit vom Verhältnis der gesamten 
Außenfläche eines Raumes S(W+F) zur Grundfläche des Raumes SG nach Tabelle 9 der 
DIN 4109 - zu erhöhen oder zu mindern. 
 
Nachweise sind im Baugenehmigungsverfahren auf der Grundlage der Technischen Bau-
bestimmungen (Einführung der DIN 4109 und Beiblatt 1 zu DIN 4109, Erlass des Innen-
ministers vom 15.11.1990, -IV850a-516.533.11-, Amtsbl. Schl.-H. 1990, Nr. 48/49, S. 666) 
zu führen. 
 
Abweichungen vom festgesetzten passiven Schallschutz sind in den Baugenehmigungs-
verfahren möglich, wenn auf der Grundlage der Belastungen aus der Lärmuntersuchung 
Nachweise durch detaillierte Schallausbreitungsberechnungen vorgelegt werden. 
 
Ende Textvorschlag. 
 
 
 
8.  Zusammenfassung 
Mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 46, „Itzehoer Straße / Ecke Wolliner Straße / Ecke 
Breslauer Straße“ der Gemeinde Nortorf soll die planungsrechtliche Voraussetzung für 
neue Bauvorhaben auf dem ehemaligen Gelände der Möbelfirma Rumph gesichert wer-
den. 
 
Direkt östlich an die L 121 Itzehoer Straße angrenzend, in Höhe Wolliner- und Breslauer 
Straße, wird Mischgebiet (MI) ausgewiesen mit zulässigen 2 Vollgeschossen, sowie öst-
lich davon allgemeines Wohngebiet (WA) mit zulässigen Einzel- und Doppelhäusern mit 
jeweils 1 Vollgeschoss. 
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Die Berechnung kommt zu folgendem Ergebnis: 
 
Tags und nachts können in der flächenhaften Betrachtung (Anl. 3) die schalltechnischen 
Orientierungswerte für MI- und WA-Gebiet nicht überall eingehalten werden. 

 
Die Überschreitungen treten hauptsächlich im Lärmeinwirkungsbereich der L 121 Itzehoer  
Straße auf. Dort werden an der ersten Baugrenze im MI-Gebiet tags Überschreitungen bis 
zu 7 dB(A) und nachts bis 9 dB(A) erkennbar.  
Im WA-Gebiet sind es dort tags bis zu 3 dB(A) und nachts 5 dB(A) Überschreitung. 
 
Aktive Schallschutzmaßnahmen wie Wälle oder Wände sind hier in der Innenstadtlage 
aus stadtgestalterischen Gründen sowie auch aus Platzgründen nicht realisierbar. 
 

• Zur Lärmkonfliktlösung werden passive Schallschutzmaßnahmen an den Gebäu-
den empfohlen.  

 
• Schutzwürdige Räume in geplanten Wohnungen sollten daher in diesen Berei-

chen an den nicht direkt der Hauptlärmquelle L 121 Itzehoer Straße zugewand-
ten Seiten angeordnet werden. Gleiches gilt für die Anordnung nutzbarer Außen-
bereiche wie z.B. Terrasse und Balkon.  

 
Werden Fenster von Schlafräumen und Kinderzimmern zu den Gebäudefronten hin ange-
ordnet, für die passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt sind, dann sind für diese ent-
sprechende schallgedämmte Lüftungselemente vorzusehen. 
 
Für die Außenbauteile geplanter Gebäude werden hier – abhängig von deren Entfernung 
und Ausrichtung zu den Lärmquellen  –  Schallschutzgüten des Lärmpegelbereichs III – IV 
erforderlich. 
 
Abweichungen vom festgesetzten passiven Schallschutz sind in den Baugenehmigungs-
verfahren möglich, wenn auf der Grundlage der Belastungen aus der Lärmuntersuchung 
Nachweise durch detaillierte Schallausbreitungsberechnungen vorgelegt werden. 
 
 
 
 

Ingenieurgesellschaft mbH 
Gosch-Schreyer-Partner 
Paperbarg 4, 23843 Bad Oldesloe 
Tel. 04531 / 67070 
Fax 04531 / 670779 
e-mail : oldesloe@gsp-ig.de 
 
 
 
Bad Oldesloe, im Oktober 2010 
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9.  Anlagenverzeichnis 
 
Anlage 1 :  Emissionspegelberechnung - Straßenverkehr 
 
Anlage 2 :  Beurteilungspegel – Immissionsplan  
 
Anlage 3 :  Orientierungswerte – Immissionsplan  

 
Anlage 4 :   Lärmpegelbereiche – Immissionsplan  

 
Anlage 5 :  Straßenverkehrsdaten - Verkehrsmengennachweis 
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Berechnung  der  Emissionspegel   Straßen

RLS - 90 ,  Ausgabe  April 1990 ,   Abschnitt  4.4.1.1

Stadt Nortorf, B-Plan Nr. 46
L 121 Itzehoer Str./Ecke Wolliner Str./Ecke Breslauer Str.
Schalltechnische Untersuchung  vom  Oktober 2010

Anlage  :       1

Blatt      :       1

Oktoberl 2010

Strasse DTV
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Kfz/h
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km/h
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km/h

Lm25,T

dB(A)
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dB(A)

D vN

dB(A)

D StrO

dB(A)

D Stg
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LmE
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dB(A)

LmE

nachts

dB(A)

L 121 Itzehoer Straße 9.900 594 79 7,0 9,0 50 50 67,0 58,7 -4,5 -4,2 0,0 0,0 62,5 54,4

Wolliner Straße 300 18 3 5,0 2,0 50 50 51,3 43,1 -4,9 -5,7 0,0 0,0 46,5 37,5

Breslauer Straße 300 18 3 5,0 2,0 50 50 51,3 43,1 -4,9 -5,7 0,0 0,0 46,5 37,5
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